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Einführung

A. Thematischer Hintergrund

„Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.“ Mit dieser 
knappen Feststellung legt das Grundgesetz in Art. 7 I den Grundstein für das, 
was viele als staatliche Schulhoheit1 bezeichnen. Dem Staat soll damit zwar kein 
ausschließliches, im Umfang dagegen weitreichendes Bestimmungsrecht über 
das Schulwesen zustehen. Die staatliche Schulhoheit beschreibe die Rechte des 
Staates zur Planung, Organisation, Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens 
und umfasse das Recht zur Errichtung einzelner Schulen sowie die Festlegung 
der Unterrichtsziele und Unterrichtsinhalte.2 Der Staat habe hieraus einen eigen-
ständigen Bildungs- und Erziehungsauftrag.3 Diese Schulhoheit des Staates – his-
torisch sogar Schulherrschaft genannt4 – erstreckt das Grundgesetz ausweislich 
des Wortlauts auf das „gesamte Schulwesen“.5 Es scheint, als ob die Verfassung 
die sonst so neuralgische Abgrenzung zwischen staatlicher und gesellschaftlicher 
Beteiligung im Bereich der schulischen Erziehung einseitig zugunsten des Staates 
entscheiden würde.

Dieser auf den ersten Blick etatistischen Festlegung des Grundgesetzes ent-
spricht in Deutschland die weitestgehend verfestigte gesellschaftspolitische Mei-
nung, die Gewährleistung der Bildung sei eine Kernaufgabe des Sozialstaats.6 In 
politischen Diskussionen spielen Alternativen zum öffentlichen Schulwesen selten 
eine bedeutende Rolle. Auch die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer7 folgt in-

	 1	Zum Begriff siehe Stern, FS Knöpfle, 333 (340 ff.); Starck, in: Krautscheidt / Marré, Esse
ner Gespräche, 9.
	 2	BVerfGE 26, 228 (238); 34, 165 (182); 47, 46 (80); 52, 223 (239); 59, 360 (378); 90, 60 
(114); Badura, in: Maunz / Dürig, Art. 7 Rn. 4; vgl. auch Brosius-Gersdorf, in: Dreier, Art. 7 
Rn. 44; Jestaedt, in: Isensee / Kirchhof, HdBStR VII, § 156 Rn. 38 und bereits Anschütz, Ver-
fassung, Art. 144 Rn. 1.
	 3	BVerfGE 34, 165 (182 ff.); 47, 46 (71); 62, 223 (235 ff.), 93, 1 (21); statt aller Thiel, in: 
Sachs, Art. 7 Rn. 22.
	 4	Vgl. Anschütz, Verfassung, Art. 144 Rn. 1.
	 5	Darunter fallen grundsätzlich auch die privaten Schulen, s. hierzu statt aller BVerfGE 27, 
195 (200); Brosius-Gersdorf, in: Dreier, Art. 7 Rn. 41; Thiel, in: Sachs, Art. 7 Rn. 16; Jarass, 
in: Jarass / Pieroth, Art. 7 Rn. 3.
	 6	Vgl. Bertelsmann Stiftung, infas, 2; vgl. auch Wißmann, VERW 2012, 307 (309 ff.); Jach, 
Schulvielfalt, 7.
	 7	In dieser Arbeit wird auf die Verwendung des generischen Maskulinums, soweit es geht, 
verzichtet. Stattdessen werden beide Geschlechtsbezeichnungen verwendet, soweit nicht die 
geschlechtsspezifische Hervorhebung bezweckt ist oder soweit die Bezeichnung nicht ohne-
hin geschlechtsneutral bzw. im gegebenen Kontext personenunabhängig ist (der Schulträger, 
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haltlich wie organisatorisch den Festlegungen des Staates für „sein“ Schulsystem.8 
Privatschulen9 gelten trotz ihrer zunehmenden Beliebtheit in Deutschland weiter-
hin als eher exotisch. Müssen sich Politikerinnen und Politiker dafür rechtfertigen, 
dass sie das lokale Angebot einer Privatschule dem Angebot einer öffentlichen 
Schule vorziehen,10 kann man kaum davon sprechen, dass beide Schulsysteme als 
gleichwertig und gleichberechtigt wahrgenommen werden. Als Debattenthemen 
über Privatschulen scheinen die Sorge vor einem Eliteschulsystem für Kinder pri-
vilegierter Eltern11 sowie die Angst vor gesellschaftlichen Absonderungstendenzen 
durch hohe Schulgelder zu dominieren.12 Auch politisch ist dieses vermeintliche 
Unbehagen gegenüber der nichtstaatlichen Konkurrenz zum „eigenen“ Schulwe-
sen spürbar.13 Während früher Kürzungen der Subventionen für Ersatzschulen als 

der Adressat etc.). Nichtbinäre Menschen sind „mitgemeint“, auch wenn mir klar ist, dass dies 
eine unbefriedigende Lösung darstellt – Niclas Stock.
	 8	Di Fabio, Staatliche Infrastrukturverantwortung, 19 ff.
	 9	In Wissenschaft und Praxis scheint kein Konsens über die Bezeichnung der nichtstaat
lichen Schulen zu bestehen. Während das Grundgesetz von „privaten Schulen“ (Art. 7 IV 
1 GG) und „öffentlichen Schulen“ (Art. 7 III 1 GG) spricht, hat sich in den Landesschulge-
setzen die „Schule in freier Trägerschaft“ durchgesetzt (exemplarisch: § 139 ff. SchG-Nieder-
sachsen). Als Selbstbezeichnung scheinen die meisten privaten Schulen diese Bezeichnung 
zu bevorzugen, wobei auch die „Freie Schule“ Verwendung findet. Bei der Bezeichnung als 
„Privatschule“ schwinge eine gewisse negative Konnotation mit, die sich mit der umgangs-
sprachlichen Nähe des Privaten zum Elitären und Exklusiven erklären lasse (so Hufen, Staats-
recht II, § 32 Rn. 25), der die „öffentliche“, also „allen zugängliche“ Schule nicht ausgesetzt 
scheint. Erkennt man hierein eine sprachliche Bevorzugung der staatlichen Schule, liegt die 
Wahl der Alternativbezeichnung nahe, zumal auch in anderen Bereichen von „freien Trägern“ 
gesprochen wird (dagegen grundsätzlich Richter, in: AK-GG, Art. 7 Rn. 25 ff.). Ohne eine um-
fassende Stellungnahme abgeben zu wollen, spricht dennoch einiges für die Beibehaltung des 
tradierten Begriffspaares „privat“ und „öffentlich“, zumindest im rechtswissenschaftlichen 
Kontext. Zum einen bleibt die sprachliche Verbindung zum Grundgesetz erhalten, zum ande-
ren bringt nur dieses Begriffspaar die Dichotomie zwischen staatlich / öffentlich auf der einen 
Seite und privat auf der anderen Seite deutlich zum Vorschein (s. ausführlich Kösling, Private 
Schule, 32; Avenarius / Hanschmann, Schulrecht, Rn. 15.11). Auf der anderen Seite verbleibt 
eine sprachliche Ungenauigkeit hinsichtlich der Schulen der Religionsgemeinschaften, die 
als privat einzuordnen sind, obwohl es sich bei ihren Trägern um Körperschaften des öffent
lichen Rechts handelt. Eine gelegentlich vorgeschlagene Bezeichnung als „öffentliche Schule in 
freier / privater oder staatlicher Trägerschaft“ (Vogel, DÖV 2011, 661 (670 f.); zustimmend Rux, 
Schulrecht, Rn. 1180) ist dem Einwand der Kontraintuitivität ausgesetzt, solange das Grund-
gesetz und die Schulgesetze von öffentlichen Schulen sprechen und damit solche in staatlicher 
Trägerschaft meinen. Daher ist in dieser Untersuchung weiterhin der grundgesetzliche Begriff 
der „Privatschule“ mit dem Gegenstück der entweder „öffentlichen“ oder synonym „staatlichen 
Schule“ wertungsfrei weiterzuverwenden.
	 10	Siehe jüngst zum Fall der Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns Spiegel On-
line, 05. 09. 2017.
	 11	Vgl. Kraul, in: Kraul, Private Schulen, 9 (11).
	 12	Vgl. Helbig / Nikolai / Wrase, Leviathan 45 (2017), 357 (359 ff.) und Wrase / Helbig, NVwZ 
2016, 1591.
	 13	Vgl. Kraul, Dossier: Privatschulen.
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staatliches Einflussmittel auf der Tagesordnung standen,14 ist heute ein Trend er-
kennbar, der weiteren Ausbreitung des Privatschulwesens rechtlich zu begegnen,  
etwa durch intensivere Aufsichtsausübung.15 Insbesondere im Rahmen des demo-
grafischen Wandels kommt vielerorts die Besorgnis zutage, dass öffentliche Schul-
angebote den Privaten weichen müssten, wenn nicht regulatorische Maßnahmen 
ergriffen werden.16 Private Schulträger bemängeln ferner, dass Behörden diese in 
der Praxis häufiger wie öffentliche Schulen behandeln, wodurch eigener Gestal-
tung wenig Raum bliebe.17

Dieser zumindest gedankliche „Vorrang“ der öffentlichen Schule lässt sich in 
Zahlen18 ausdrücken. Seit 1992 hat sich die Anzahl der Privatschulen zwar fast 
verdoppelt, gleichwohl besuchte 2018/2019 bloß jede 11. Schülerin bzw. jeder 
11. Schüler eine allgemeinbildende oder berufsbildende Privatschule, wobei es 
große Unterschiede in den Bundesländern gibt.19 Im internationalen Vergleich ist 
der „Marktanteil“ in Deutschland unterdurchschnittlich.20 Insgesamt sind hierzu-
lande 14 % aller Schulen in nichtstaatlicher Trägerschaft.21 Der Anteil am Schul-
wesen ist bei den berufsbildenden Schulen (25 %) erheblich höher als bei allgemein-
bildenden Schulen (11 %). Den größten Anteil im allgemeinbildenden Schulwesen22 
haben private Schulen bei Abendgymnasien (30,4 %), Abendrealschulen (29,8 %) 
und Förderschulen (23,6 %). 17,3 % der regulären Gymnasien, 17,1 % der Realschu-
len und 13,2 % aller integrierten Gesamtschulen sind in privater Trägerschaft, da-
gegen nur 8 % der Hauptschulen und 5,8 % aller Grundschulen.23 Ein kurzer Blick 
auf die Träger im Privatschulwesen zeigt auf, dass es sich bei den Schulen nicht 
um eine homogene Gruppe handelt. Im Wesentlichen lassen sich die Trägerschaf-
ten unterteilen in die konfessionellen Schulen, die überwiegend katholische und 

	 14	Vogel, DÖV 2008, 895. Hierzu besonders deutlich Klein, Privatschulen in Deutsch-
land, 66.
	 15	Siehe den weitestgehend verworfenen Versuch des Landes Niedersachsen zur Neuausrich-
tung der Schulaufsicht, Niedersächsische Landesschulbehörde, Neuausrichtung. Einordnung 
bei Brosius-Gersdorf, Schulaufsicht, passim.
	 16	Vgl. Pecker, LKV 2013, 486 (489 und passim); zum Realbefund und den Folgen des de-
mografischen Wandels Pieroth / Barczak, in: Avenarius / Pieroth / Barczak, Herausforderung, 71 
(75 ff.); allgemein Brosius-Gersdorf, Demografischer Wandel, 9 ff.; 82 ff.
	 17	Vgl. etwa Stein / Roell, Handbuch, 108; Vogel, RdJB 1983, 170 ff.; Brosius-Gersdorf, 
VERW 2012, 389 ff.
	 18	Zu den Daten s. Statistisches Bundesamt, Private Schulen 18/19, S. 10 ff.
	 19	In Schleswig-Holstein besuchen 4,4 %, in Sachsen 14,7 % der Schülerinnen und Schüler 
eine Privatschule.
	 20	In Dänemark besuchten 2009 23 %, in Belgien 69 %, in den Niederlanden 66 % und im 
OECD-Schnitt etwa 18 % eine Privatschule, s. Organisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung, Public and Private Schools, 12.
	 21	Die Abweichung von der Schülerinnen- und Schülerzahl folgt aus den oft kleineren Klas-
sen an Privatschulen, vgl. Statistisches Bundesamt, Private Schulen 18/19, S. 17.
	 22	Im berufsbildenden Schulwesen ist die Schulform weniger aussagekräftig als der spezi-
fische Bildungsgang.
	 23	Statistisches Bundesamt, Private Schulen 18/19, S. 50.


